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I. Sitzungsvortrag:

1. Vorbemerkung

Bis zum Jahr 2030 soll die Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Deutschland {iberwunden werden. Dieses
Ziel hat die Bundesregierung ausgegeben. Hierzu bendtigt es, laut Aussage der Bundesregierung, eine
Zusammenarbeit zwischen Bund, Lindern, Kommunen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft.
Bei diesem nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit war die Stadt Bamberg als eine von 70
Teilnehmer*innen aktiv beteiligt.

Die Stadt Bamberg ist in der Erreichung des oben definierten Ziels schon auf einem guten Weg. So
wurde bereits im Sinne des Housing-First-Ansatzes das Projekt, ,,Ubergangswohnung Plus“
entwickelt, um der Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit entgegenzuwirken. Jedoch sind weitere grofe
Anstrengungen erforderlich um die Wohnungs- und Obdachlosigkeit in der Stadt Bamberg zu
iiberwinden.

2. Obdachlosenunterkiinfte

In der Stadt Bamberg gibt seit vielen Jahren zwei Obdachlosenunterkiinfte.

In der Obdachlosenunterkunft TheresienstraBe 2 (TH2) werden obdachlose ménnliche Personen
untergebracht. Hier stehen in 33 Wohneinheiten mit max. 56 Plitze zur Verfiigung. In dem
ehemaligen Fabrikgebdude gibt es keine Zentralheizung und die Bewohner miissen mit Einzel6fen ihre
Zimmer beheizen. Es gibt Gemeinschaftssanitdranlagen/-Dusche und eine Gemeinschaftskiiche und —
Dusche. Vor ca. 8 Jahren wurde das Gebdude brandschutztechnisch auf den erforderlichen Stand
gebracht (Einbau Brandschutztiiren usw.).

Die Zimmer werden sowohl als Finzelzimmer als auch als Doppelzimmer belegt. Die
durchschnittliche Belegung betrégt zwischen 20 und 30 Personen in der Unterkunft.

Die Unterkunft ist nicht barrierefrei. Daher musste im Jahr 2023 ein obdachloser Rollstuhlfahrer in
einem Hotel voriibergehend eingemietet werden, bis eine barrierefreie Wohnung gefunden wurde.

In der Obdachlosenunterkunft KapellenstraBe 28 werden obdachlose weibliche Personen bzw.
Familien untergebracht. Hier stehen in 9 Wohneinheiten mit max. 13 Plédtze zur Verfligung. Auch hier
wird mit Einzelofen geheizt und es gibt je Stockwerk eine Gemeinschaftskiiche und
Gemeinschaftssanitdranlagen /-Dusche. Durchschnittlich leben zwischen 7 - 10 Personen in der
Unterkunft, wobei nicht immer alle Plitze belegt werden konnen, wenn die Zimmer nach
Familienverbidnden belegt werden. Im Dezember 2023 konnte eine 4-kopfige Familie wegen
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Platzmangel nicht in die Obdachlosenunterkunft aufgenommen werden und musste voriibergehend in
einer Ferienwohnung untergebracht werden.

Die Zimmer in beiden Unterkiinften werden grundsitzlich ohne Mobel zur Verfiigung gestellt, da in
den meisten Féllen Mobiliar aus der geraumten Wohnung zur Verfiigung steht. Bei Bedarf konnen
Feldbetten und Schlafsicke zur Verfiigung gestellt werden.

Die Einweisung in die Unterkiinfte erfolgt iiber die Obdachlosenhilfe im Amt fiir soziale
Angelegenheiten im Rathaus am ZOB.

Die Bewohner:innen in beiden Unterkiinften werden durch einen sozialpidagogischen Fachdienst
betreut, Der Sozialarbeiter hat unter anderem ein Biiro in der Th2, in dem er zu festen Zeiten oder bei
Bedarf zur Verfiigung steht. Weiterhin gibt es einen Hausmeister, der fiir beide Unterkiinfte
verantwortlich ist.

Beziiglich der Ausstattung der beiden Unterkiinfte ist festzuhalten, dass diese zwar die
Mindestanforderungen einer Obdachlosenunterkunft erfiillen, aber hinsichtlich der Ausstattung und
baulichen Gegebenheiten aufgewertet werden sollten.

Bei der moglichen Aufwertung der Unterkiinfte (Ausstattung, Barrierefreiheit usw.) ist zu bedenken,
dass im Zuge des geplanten Bahnausbaues in der Stadt Bamberg an der Unterfiihrung ,,Niirnberger
Str./Geisfelder Str.” ein massiver Eingriff mit zwei Kreisverkehren geplant ist und das Gebéaude
Theresienstrafle 2 dafiir abgerissen werden soll.

Da von Seiten der Stadt Bamberg eine zeitliche Einschitzung, wann der Abriss des Gebaudes erfolgt,
schwer vorzunehmen ist, wurden schon die ersten Uberlegungen fiir eine mogliche Ersatzunterkunft
vorgenommen. Die Ersatzunterkunft wire deutlich besser ausgestattet (Zentralheizung, Mdoblierung,
barrierefrei usw.) hat. Ein mogliches Ersatzgebdude wére z.B. ,,An der Breitenau 8, das alle
Voraussetzungen erfiillt und von der Grof3e der Unterkunft fiir die Zukunft ausreichend ist.

Neben den beiden Obdachlosenunterkiinften, gibt es seit dem Jahr 2020 in der Moosstralle 7 eine
Notschlafstelle fiir Durchreisende, in der fiir Médnner 8 Schlafplétze und fiir Frauen 2 Schlafplétze zur
Verfiigung stehen. In der Notschlafstelle gibt es fiir die Besucher:innen eine Dusche und eine
Waschmaschine.

Den Zugang und den Ablauf in der Notschlafstelle organisiert ein Hausmeister. Die Besucher:innen
konnen ab 18:00 Uhr in die Einrichtung und miissen am néchsten Tag diese um 08:00 Uhr verlassen.

Einen Ubernachtungsschein erhalten die Durchreisende wihrend der iiblichen Biirozeiten in der
Obdachlosenhilfe im Amt fiir soziale Angelegenheiten im Rathaus am ZOB - auBerhalb der
Biirozeiten und am Wochenende bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt.

Die Belegung der Notschlafstelle ist sehr schwankend, wobei ein Unterschied zwischen den Sommer-
und Wintermonaten festzustellen ist. In den Wintermonaten kann bei Minusgraden im Rahmen des
Kilteschutzkonzeptes auch ohne Ubernachtungsschein in der Notschlafstelle {ibernachtet werden.

3. Prdventive Wohnungslosenhilfe

Im proaktiven Bereich der priaventiven Wohnungslosenhilfe gibt es seit {iber 25 Jahren die
Praventionsstelle — vorbeugende Wohnungshilfen, die sehr erfolgreich arbeitet und schon aktiv wird,
bevor es zu einem Wohnungsverlust bzw. zu einer Zwangsraumung kommt.

In der Praventionsstelle — vorbeugende Wohnungshilfen ist eine Sozialpddagogin (Vollzeit) titig. Sie
berit im Vorfeld bei drohenden Wohnungsverlust die betroffenen Personen und sucht mit ihnen nach
Loésungen, um eine Befriedung zwischen Vermieter und Mieter herbeizufiihren. Hierfiir stehen auch
Stiftungsmittel zur Verfligung, um hier regulierend einzugreifen, wenn es iiber die
Leistungsgewdhrung im SGB II bzw. SGB XII nicht mdglich ist, die Riickstinde zu tibernehmen.

Im Jahr 2022 musste die Priventionsstelle — vorbeugende Wohnungshilfen in 15 Féllen mit
Stiftungsmitteln in Hohe von 21.348,00 € unterstiitzen, im Jahr 2023 waren es 25 Fille in denen mit
Stiftungsmittel in einer Hohe von 34.124,48 € unterstiitzt wurde.
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Des Weiteren koordiniert die Priventionsstelle auch das Projekt ,,Ubergangswohnen Plus®.
Alleinstehenden obdach- und wohnungslosen Menschen werden nach dem Housing First-Ansatz
wieder in Wohnung vermittelt und iiber ein Jahr hinweg sozialpidagogisch beim Ubergang in feste
Strukturen begleitet.

Das Projekt ist als Kooperation zwischen der Stadt Bamberg, dem Caritasverband Bamberg-
Forchheim und dem Diakonischen Werk Bamberg-Forchheim sowie der Stadtbau Bamberg als
Wohnungsgeber angelegt. Die sozialpidagogische Betreuung (0,5 VZA) wird durch den
Caritasverband Bamberg-Forchheim geleistet und iiber den Globalbetrag Soziales jdhrlich gefordert.
Im Jahr 2023 wurde das Projekt mit 24.440,50 € aus dem Globalbetrag Soziales und mit einer Spende
der Bamberger Rotary Clubs in Hohe von 17.000 € gefordert. Im Jahr 2022 konnten 11 Personen und
im Jahr 2023 9 Personen in ein dauerhaftes Mietverhéltnis begleitet werden.

Die Schaffung einer zusétzliche Wohnmoglichkeit fiir Frauen in prekdren Wohnverhéltnissen ist in
Kooperation mit Menschen in Not, dem Vinzenzverein, der Joseph-Badum-Stiftung und der Stadt
Bamberg in Planung.

4. Konzepte und Mallnahmen

Das Amt fiir soziale Angelegenheiten hat ein Konzept zur Vermeidung von Obdachlosigkeit in der
Stadt Bamberg erarbeitet, mit dem sowohl die Unterbringung von obdachlosen Personen, als auch die
priaventive Arbeit zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit zusammengefasst, geregelt und optimiert
werden soll.

Oberstes Ziel ist, gemidB des Nationalen Aktionsplans der Bundesregierung, die Uberwindung der
Obdachlosigkeit in der Stadt Bamberg. Damit einher gehen die Ziele, den Verlust des angemieteten
Wohnraumes zu verhindern sowie die Wiedereingliederung der Bewohner:innen der stiddtischen
Obdachlosenunterkiinfte in ein Wohnverhéltnis. Eine zentrale Aufgabe hierbei ist es, die dauerhafte
Sicherung der Mietzahlung sicherzustellen.

Dieses Konzept wird in regelméfigen Abstinden iiberpriift und bei Bedarf fortgeschrieben, damit das
gesetzte Ziel erreicht wird.

5. Kosten und Verwaltungsressourcen

Zur Umsetzung der geplanten Mafnahmen miissen in den nichsten Haushalten Haushaltsmittel und
Personal zur Verfiigung gestellt werden.

Fiir die Verbesserung der Ausstattung der vorhandenen Obdachlosenunterkiinfte ist eine Erhohung der
sonstigen sidchlichen Ausgaben (HHSt. 43500.60000) um 15.000 Euro/pro Jahr erforderlich. Fiir die
mogliche Anmietung von zusétzlichen Wohnraum fiir Familien ist die Bereitstellung von 50.000 Euro/
pro Jahr bei der Haushaltsstelle Miete (43500.53000) erforderlich.

Fiir den Aufbau einer sozialen Wohnraumvermittlung muss eine zusitzliche Planstelle mit 0,5 VZA
geschaffen werden, da mit den vorhandenen Personalressourcen diese Arbeit nicht geleistet werden
kann.

Das Amt fiir soziale Angelegenheiten wird regelméBig dem Familien- und Integrationssenat iiber die
Umsetzung der Maflnahmen und der ggf. erforderlichen Fortschreibung des Konzepts zur Vermeidung
von Obdach- und Wohnungslosigkeit in der Stadt Bamberg berichten.

II1. Beschlussvorschlag:
1. Der Familien- und Integrationssenat nimmt vom Bericht der Verwaltung Kenntnis.

2. Der Familien und Integrationssenat beauftragt die Verwaltung, die Haushaltsmittel in Hohe
von 15 000 € (Ausstattung der vorhandenen Obdachlosenunterkiinfte/ HHSt. 43500.60000)
und in Héhe von 50 000 € fiir Anmietung von zuséitzlichem Wohnraum (Haushaltsstelle Miete
- 43500.60000) fiir die Haushaltberatungen 2025 anzumelden.
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3. Der Familien — und Integrationssenat beauftragt die Verwaltung, eine zusétzliche Planstelle
mit 0,5 VZA fiir die Haushaltsberatungen 2025 anzumelden.

4. Hiermit ist der Antrag von der Fraktion GRUNES BAMBERG, die SPD Stadtrats-Fraktion
Bamberg, die Bamberger Linke Liste und die Freie Wahler geschéftsordnungsmifig
behandelt.

III. Finanzielle Auswirkungen

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

X 1. Keine Kosten

2. Kosten in Hohe von fiir die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden
Finanzplan gegeben ist
3. Kosten in Hohe von fiir die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der

vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender
Deckungsvorschlag gemacht:
4. Kosten in kiinftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferats:

Anlage/n
1 - Antrag der Stadtratsfraktion Griines Bamberg, SPD, BaLI und FW vom 14.09.2023 (6ffentlich)

Verteiler:
e Amt 50 z. K. und mit der Bitte um Erledigung
e 5BLzK.
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FREIE WAHLER

GRUNES BAMBERG * Griiner Markt 7 - 96047 Bamberg ¢/o GRUNES BAMBERG
Herrn Oberbiirgermeister Griiner Markt 7
Andreas Starke 96047 Bamberg

: Tel.: +49 (951) 23 777
Rathaus Maxl’latz fraktion@gruenes-bamberg.de
96047 Bamberg

Bamberg, 14. September 2023

Antrag: Wohnungslosen-Gesamtkonzept

Sehr geehrter Herr Oberbiirgermeister,

Obdachlosigkeit ist ein wachsendes gesellschaftliches Problem, auch in Bamberg. Eine Préivention
zur Obdachlosigkeit und Reintegration in Wohnungen kann nur gelingen, wenn Stadt und
Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. In Zeiten steigender Mieten sind priventive Angebote und
IntegrationsmaBnahmen dringender denn je. Bamberg nimmt in diesem Bereich innerhalb der
Bundesrepublik bereits mit dem Bamberger Stufenmodell und dem Ubergangswohnen+ eine
Vorbildstellung ein und wird bundesweit als modellhaft gewiirdigt. Wir wollen den Weg
weitergehen und die Strategie vertiefen und ausbauen.

Wir bringen folgende Punkte zur Strategie ein:

1. Die Aufwertung des Standards der Obdachlosenunterkunft
(dazu gehéren vor allem Mgblierung, Strom, Heizung, Internet, addquate sanitire
Ausstattung sowie Barrierefreiheit)

2. Bedarfsgerechte Grofie der Unterkiinfte
Bei Bedarf sollte den Bewohnern ein Einzelzimmer zur Verfiigung gestellt werden kénnen.
Dies kann der erste Schritt zu einem Herausfiihren aus der Obdachlosigkeit sein.

3. Ausbau des Reintegrationsmodells von Wohnungslosigkeit in Wohnung und
Weiterfiihrung des Erfolgsmodells Ubergangswohnen+ mit Ausbau der
Kooperationspartner

4. Ausbau des Priventionsbereichs und Etablierung eines Fachstellenkonzepts nach dem
Vorbild anderer Stidte wie bspw. Konstanz
Durch die Riickholung von Teilbereichen des SGB II in den Aufgabenbereich der Stadt
konnen so auf kurzem Weg effizient Darlehensantriage bei Mietschulden vermittelt werden.
Dies dient der Privention von Wohnungslosigkeit.

5. Schaffung von Familienunterkiinften
Einige Familien miissen aus prekdren Wohnverhaltnissen ausziehen. Die Stadt soll
sicherstellen, dass es ausreichende Wohnungen fiir solche Fille gibt.



6. Notschlafstelle
Um die Kompetenzen zu biindeln und Synergien zu nutzen, sollte die Belegung fiir die
Notschlafstelle Moosstrale nicht mehr durch das Jobcenter, sondern durch eine
entsprechende Stelle innerhalb der Stadt Bamberg ausgeiibt werden.

7. Paradigmenwechsel
Von Obdachlosigkeit betroffene Menschen sind zundchst hilflose, oftmals psychisch oder
anderweitig erkrankte Personen in multiplen Problemlagen. Gemaf des Polizeirechts
werden diese derzeit als ,,Storer* behandelt. Auch eine Unterbringung nach Polizeirecht
kann fiir obdachlose Menschen eine grofle Barriere sein. Nach der
Behindertenrechtskonvention sind solche Barrieren und Schwellen niedrig zu halten.

8. Direkte Kommunikation mit dem Sozialamt bei Riumungsklagen aus
Stadtbauwohnungen

Wir bitten um Behandlung der Punkte im Familiensenat mit Ermittlung der Kosten und Messung
der notwendigen Verwaltungsressourcen zur Umsetzung.

Deckungsvorschlag:
Einige Punkte bendtigen keinen Deckungsvorschlag. Die anderen sind in die Haushaltsberatungen
2024 einzubringen.

Vielen Dank fiir Ihre Bemiihungen.

Mit freundlichen Griillen

4
///

oS Y

Andreas Eichenseher Ulrike Sénger Leonie Pfadenhauer

Claudia John

— |

b

i1
| N

ol 1 1
;”‘}‘."“ } g\
| 1 ., \ A\
¢t VAASYNTVL

Stephan Kettner
il ‘\“SL-/-\'_‘) C ¥ 7 4—7 ¢ { '\—k‘ r r¥ &

Ingeborg Eichhomn




	Vorlage
	Anlage  1 Antrag der Stadtratsfraktion Grünes Bamberg, SPD, BaLI und FW vom 14.09.2023

